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Erwägungen

E. 1
Die Eingabe ans Bundesgericht wird als subsidiäre Verfassungsbeschwerde, eventualiter
Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde im Sinne von Art.
113 ff. BGG gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgericht ist vorliegend offensichtlich
nicht gegeben, da dieses ausserordentliche Rechtsmittel nur gegen Entscheide letzter
kantonaler Instanzen zur Verfügung steht ( Art. 113 BGG ). Die Eingabe ist daher als
Aufsichtsanzeige im Sinne von Art. 1 Abs. 2 BGG , Art. 3 lit. f AUfRBGer und Art. 3 Abs.
1 VGG i.V.m. Art. 71 Abs. 1 VwVG entgegen zu nehmen.

E. 2
Der Anzeiger ersucht um Aufhebung von Ziffer 3 des Dispositivs des Entscheids des
Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 2017 (D- 3971/2017) betreffend der
Parteientschädigung sowie um unentgeltliche Verbeiständung und angemessene
Entschädigung im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren. Ausserdem ersucht er um
unentgeltliche Rechtspflege vor Bundesgericht.

Er bringt vor, das Bundesverwaltungsgericht habe - mit der Begründung, dass die
Beschwerde zum vornherein aussichtslos war -eine bloss teilweise Parteientschädigung
zugesprochen, was vor den verfassungsmässigen Rechten der rechtsgleichen Behandlung
und der Willkür sowie dem Anspruch auf rechtliches Gehör nicht standhalte. Indem das
Bundesverwaltungsgericht im besagten Entscheid eine Verfahrensverletzung bestätigte,
welche geheilt werden konnte, gleichzeitig eine Aussichtslosigkeit der materiellen
Begehren feststellte und aufgrund dessen die Voraussetzungen der unentgeltlichen
Prozessführung bejahte und verneinte, verletze sie unter anderem das Willkürverbot gemäss
Art. 9 BV sowie den Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung gemäss Art. 8 BV und Art. 29
Abs. 3 BV .

E. 3
Mit diesen Anträgen und der Begründung verkennt der Anzeiger die Rechtsnatur der
administrativen Aufsicht des Bundesgerichts.

E. 3.1
Die Aufsicht des Bundesgerichts über das Bundesverwaltungsgericht ist administrativer Art
( Art. 3 Abs. 1 VGG ) : die Rechtsprechung ist von der Aufsicht ausgenommen ( Art. 2 Abs.
2 AufRBGer ). Das Bundesgericht greift im Rahmen seiner Funktion als Aufsichtsbehörde
nicht in einzelne Entscheide der beaufsichtigten Gerichte ein. Insoweit sich
Aufsichtsanzeigen in appellatorischer Kritik am beanstandeten Urteil erschöpfen, ist ihnen
keine Folge zu geben. In seiner Rolle als Aufsichtsinstanz ist es dem Bundesgericht
grundsätzlich verwehrt, einen Einzelfall auf seine inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen.



E. 3.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid auf die Auferlegung von
Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 VwVG verzichtet, da eine Verletzung
des rechtlichen Gehörs, welche auf Beschwerdeebene geheilt wurde, vorlag. Das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege erwies sich daher als gegenstandslos. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtsverbeiständung wies es aufgrund der Aussichtslosigkeit der
materiellen Rechtsbegehren ab, richtete dem Anzeiger aber für die berechtigte Rüge der
Gehörsverletzung eine verminderte Parteientschädigung aus.

E. 3.3
Die Rüge bzw. die Frage der Gewährung oder der Höhe der Parteientschädigung betrifft
einen der Rechtsprechung zuzuordnenden Entscheid und kann daher vom Bundesgericht als
administrative Aufsichtsbehörde nicht geprüft werden. Bei der Festsetzung der Höhe der
Parteientschädigung sowie der Frage, ob eine solche bei teilweisem Obsiegen gewährt wird,
verfügt der Richter naturgemäss über einen Ermessensspielraum, in welchen das
Bundesgericht in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde nicht eingreift. Vorbehalten bleiben
immerhin Fälle von offensichtlicher Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung, welche
in casu indessen nicht gegeben sind. Im Übrigen kann eine Aufsichtsanzeige nicht als
Ersatz-Rechtsmittel für gesetzlich nicht vorgesehene Beschwerden dienen. Im Rahmen
seiner Kompetenzen als administrativer Aufsichtsbehörde ist das Bundesgericht damit nicht
befugt, diese Frage im vorliegenden Verfahren zu überprüfen.

Der Aufsichtsanzeige ist daher keine Folge zu geben.

E. 4
Aufsichtsbeschwerden sind grundsätzlich kostenlos. Die Voraussetzungen für eine
Ausnahme gemäss Art. 10 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im
Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) sind vorliegend nicht gegeben. Mangels
Parteistellung kann dem Anzeiger keine unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden.
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